STADT MEERBUSCH

Drucksache: FB6/0161/2025

Beschlussvorlage -6ffentlich- vom 5. Ma1 2025

Gremium Sitzungstermin
Ausschuss fur Planung und Liegenschaften 22.05.2025
Rat 10.07.2025

Bebauungsplan Nr. 325: Zustimmung zum stadtebaulichen Vertrag (6ffentlicher Teil)

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss fur Planung und Liegenschaften empfiehlt dem Rat der Stadt, folgenden Beschluss zu
fassen:
Der Rat stimmt dem stadtebaulichen Vertrag Stadt./. Wilma Wohnen Rheinland Projekte GmbH

- Offentlicher Teil-

gemaB § 11 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBI. I'S. 3634), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023
| Nr. 394)

zum Bebauungsplan Nr. 325, Meerbusch-Lank-Latum, Uerdinger StraBBe / MUhlenstral3e

mit den nachbeschriebenen Vertragsinhalten zu.

Alternativen:

Dem stadtebaulichen Vertrag- offentlicher Teil- mit den nachbeschriebenen Vertragsinhalten wird
nicht zugestimmt und der Vertrag demzufolge nicht geschlossen. Damit ware die Umsetzung des
Bebauungsplanes, dessen Satzungsbeschluss gefasst werden soll, nicht geregelt und insbesondere
die nachbeschriebenen Vertragsinhalte sowie die Vertragsinhalte des nichtoffentlichen Teils (Be-
schlussvorlage FB 6/0160/2025) nicht verpflichtend vereinbart.

Sachverhalt:

Zur Durchfihrung des Bebauungsplanes Nr. 325, Meerbusch-Lank-Latum, Uerdinger StraBBe / Mih-
lenstraBBe ist mit der Wilma Wohnen Rheinland Projekte GmbH (Vertragspartnerin) ein stadtebauli-
cher Vertrag weitestgehend verhandelt und abgestimmt worden.

Die Vertragspartnerin hat bereits Grundsttckskaufvertrage Uber fast alle der notwendigen Flachen
zur ErschlieBung und fast alle der kunftigen Wohnbauflachen getroffen, deren Wirksamkeit lediglich
von der Rechtskraft des Bebauungsplanes abhangt.

Von den erforderlichen Grundstlckserwerben steht lediglich noch einer aus. Dieser soll aber kurzfris-
tig vor der Ratssitzung am 10.07.2025 erfolgen. Die Wirksamkeit dieses Vertrages soll dann ebenfalls
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nur von der Rechtskraft des Bebauungsplanes abhangen. Dies betrifft eine Teilflache vor der Haus-
nummer Uerdinger Str. 107 (Flurstlick 236), die nach dem Bebauungsplan Nr. 325 als Wohnbaufla-
che und zu einem geringen Teil kinftig als 6ffentliche Verkehrsflache vorgesehen ist und damit eine
Begradigung des kinftigen StraBenverlaufs bewirkt.

Mit Erwerb der Flache und Eintritt der Rechtskraft des Bebauungsplans ist die Vertragspartnerin da-
nach Uber die Flachen, Uber die mit dem stadtebaulichen Vertrag Verpflichtungen begrtindet wer-
den, verfligungsberechtigt.

Der vollstandig ausgearbeitete Vertragsentwurf ist vor Satzungsbeschluss zu beurkunden, ebenso
wie der noch ausstehende vorgenannte Erwerb der Teilflache des Flurstlicks 236 (Flache Uerdinger
Str. 107). Der Vollzug der noch zu erfolgenden Beurkundungen werden dem Rat im Rahmen der
Beschlussvorlage erganzend mitgeteilt und der Stadtebauliche Vertragsentwurf wird in seiner dann
finalen, beurkundeten Version, mit den hier beschriebenen Vertragsinhalten sowie den Vertragsin-
halten des offentlichen Teils (Beschlussvorlage FB6/0161/2025), als Anlage zur Beschlussvorlage dem
Rat vorgelegt.

Im Folgenden werden die Inhalte des Vertrages- 6ffentlicher Teil- beschrieben:

Bebauung

Die Bebauung der Grundstticke setzt voraus, dass die zuklnftigen 6ffentlichen ErschlieBungsflachen
im Eigentum der Vertragspartnerin stehen, die ErschlieBungsplanung mit der Stadt abgestimmt so-
wie die erforderlichen Sicherheitsleistungen an die Stadt Ubergeben wurden. Eine Baugenehmigung
wird erst bei Erfillung dieser Voraussetzungen erteilt.

Fassadengestaltung

BezUglich der Fassadengestaltung an der Uerdinger StraBe verpflichtet sich die Vertragspartnerin, die
Gestaltung entsprechend den Vorgaben gemaR dem Beschluss der Beratungsvorlage FB4/0152/2025
umzusetzen, sofern dies beschlossen wird/wurde. Die Darstellung der Fassadengestaltung wird Anla-
ge des stadtebaulichen Vertrages. Anderungen oder Erganzungen der Fassadengestaltung muissen
vor der Beantragung eines Bauvorbescheids oder einer Baugenehmigung einvernehmlich mit der
Stadt Meerbusch abgestimmt und bei erheblichen Abweichungen dem Ausschuss fur Planung und
Liegenschaften zur Zustimmung vorgelegt werden.

Offentlich geforderter Mietwohnungsbau

Die Vertragspartnerin verpflichtet sich, ca. 20 % der neu entstehenden Wohneinheiten (mindestens
17 Wohnungen mit insgesamt mindestens 1.080 m2 Wohnflache) auf ihren Grundstiicken gemaf
den Vorgaben des Wohnraumférderungsgesetzes NRW (WFNG NRW) zu errichten. Die Wohnungen
sollen verschiedene WohnungsgréBBen aufweisen, wobei sich dies an dem von der Stadt Meerbusch
ermittelten Bedarf orientieren soll. Der Bedarf wurde mit Gberwiegend kleinen Wohnungen (1-2
Zimmer Wohnungen) zu 50 % und der Rest verteilt auf 2/3-5 Zimmer Wohnungen ermittelt. Zudem
ist eine Mischung von Wohnungen der Einkommensgruppen A und B zu berucksichtigen. Abstim-
mungen zur Wohnraumférderung erfolgen mit dem Rhein-Kreis Neuss als zustandiger Bewilligungs-
behorde. Die Belegungsbindung fir die 6ffentlich geforderten Wohnungen betragt 30 Jahre.

Die Vertragspartnerin verpflichtet sich, innerhalb von 7 Monaten nach Inkrafttreten des Bebauungs-
plans sowohl den vollstandigen Bauantrag fir die Wohnbebauung als auch den Antrag auf Forder-
mittel einzureichen. Sie hat sicherzustellen, dass die Wohnungen auf der im stadtebaulichen Entwurf
gekennzeichneten Teilflache (siehe Anlage) entsprechend den Foérderbestimmungen rechtzeitig be-
zugsfertig hergestellt werden.

Die Vertragspartnerin verpflichtet sich zur Aufrechterhaltung ihres Férderantrages fir die Dauer von
12 Monaten. Sollte eine Forderung wegen fehlender Landesmittel oder anderer nicht von der Ver-
tragspartnerin zu vertretender Umstande nicht moglich sein, entféllt die Verpflichtung nach Ablauf
dieser Frist.
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DarUber hinaus wird geregelt, dass alle Rechtsnachfolger im Eigentum verpflichtet werden mussen,
die vertraglichen Vereinbarungen zum offentlich geférderten Wohnungsbau zu Ubernehmen und
ebenfalls einzuhalten, sofern diese vom Rechtsnachfolger Gbernommen werden kénnen und nicht
bei der Vertragspartnerin verbleiben, wenn diese insbesondere als Bautragerin agiert.

Erganzend hierzu sind Regelungen in der Beratungsvorlage zum stadtebaulichen Vertrag- nicht o6f-
fentlichen Teil- FB6/0160/2025 dargestellt.

Denkmalschutz

Zum Schutz denkmalgeschitzter Bausubstanz wird vereinbart, dass der im Vertragsgebiet befindliche
Luftschutzbunker (Baudenkmal laut Denkmalliste Eintrag Nr. 05162022 A 172) in die geplante, pri-
vate Freiflachenplanung integriert wird. Die Vertragspartnerin hat die Planung friihzeitig mit der Un-
teren Denkmalbehorde abzustimmen und wahrend der Bauphase geeignete SchutzmaBnahmen fir
das Denkmal zu treffen.

Artenschutz und Obstbaumbepflanzung

Im Rahmen der stadtebaulichen ErschlieBung wird im Vertrag umfassend geregelt, dass die Vertrags-
partnerin einen qualifizierten Fachgutachter mit der 6kologischen Baubegleitung (OBB) beauftragt.
Diese ist vor Beginn der Baufeldraumung gegentber der Stadt nachzuweisen. Die 0kologische Bau-
begleitung Ubernimmt die Auswahl, Festlegung, Koordination und Kontrolle samtlicher MaBnahmen
zum Artenschutz.

Zum Schutz von britenden Vogeln und Fledermausen verpflichtet sich die Vertragspartnerin, entwe-
der die Baufeldraumung auf den Zeitraum vom 1. November bis 29. Februar zu beschranken oder
alternativ die Flachen vor Beginn der Arbeiten durch einen Gutachter auf das Vorkommen dieser
Tierarten untersuchen zu lassen. Nur bei negativem Befund darf die Raumung erfolgen. Eine Ab-
stimmung mit dem Rhein-Kreis Neuss ist hierzu erforderlich.

Weiterhin mussen MaBnahmen getroffen werden, um eine Neuansiedlung von Vogeln auf geraum-
ten Flachen bis zum Baubeginn zu verhindern. Glasfronten sind zur Vermeidung von Vogelschlag
vogelgerecht auszuflhren. Ebenso ist die AuBenbeleuchtung im offentlichen Raum fledermaus-
freundlich zu gestalten: Beleuchtungen sind nach unten gerichtet und es sind Leuchtkorper zu wah-
len, die wenige Insekten anlocken. Hierbei ist der Leitfaden ,Berlicksichtigung von Flederméausen bei
Beleuchtungsprojekten” (Voigt et al. 2019) zu beachten. Bei Ansiedlung von Kreuzkroten in wah-
rend der Bauarbeiten entstandenen Pfltzen, missen diese Flachen geschitzt und gegebenenfalls in
Abstimmung mit dem Rhein-Kreis Neuss die Tiere umgesiedelt werden. Vorbeugend sollen groBere
Pfitzen vermieden bzw. friihzeitig beseitigt werden.

Als Ausgleich fur den Verlust von Quartieren fir Vogel und Fledermause verpflichtet sich die Ver-
tragspartnerin, wartungsfreie Niststeine oder alternativ Nistkasten an den Neubauten anzubringen.
Art und Anzahl dieser Quartiere werden im Rahmen der 6kologischen Baubegleitung bestimmt.

Zusatzlich wird die Pflanzung von Obstbaumen geregelt: Pro kinftigem Baugrundstiick in den Teilbe-
reichen WA 6 und WA 7 (s. Bebauungsplanentwurf) ist innerhalb von vier Jahren nach Inkrafttreten
des Bebauungsplans jeweils ein Obstbaum zu pflanzen. Zur Auswahl stehen bestimmte Sorten von
Apfel-, StBkirschen-, Sauerkirschen- und Pflaumenbaumen, die als Hochstamm oder Halbstamm mit
einem Stammumfang von 14-16 cm zu pflanzen sind.

Zur Sicherung der dauerhaften Erhaltung und Pflege dieser Baume ist die Eintragung einer be-
schrankt personlichen Dienstbarkeit im Grundbuch vorgesehen.

Folgekostenvereinbarung

Die Vertragspartnerin beteiligt sich an den Aufwendungen, die der Stadt fir InfrastrukturmaBnah-
men entstehen und die Voraussetzung oder Folge des geplanten Vorhabens innerhalb des Bebau-
ungsplangebietes sind.

Weitere Details hierzu sind im nicht 6ffentlichen Teil dargestellt.
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ErschlieBung

Im Rahmen des stadtebaulichen Vertrages tbernimmt die Vertragspartnerin die vollstandige Erschlie-
Bung des Vertragsgebietes auf Grundlage des Bebauungsplanes Nr. 325. Hierzu Ubertragt die Stadt
gemaB § 11 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die ErschlieBung des Gebietes auf die Vertragspartnerin.
Samtliche Kosten der Planung, Durchfihrung und Umsetzung tragt die Vertragspartnerin auf eigene
Rechnung und Verantwortung. Im Rahmen der ErschlieBung durch die Vertragspartnerin werden
auch Grundstucke Dritter erschlossen. Dies ist der Vertragspartnerin bekannt.

Die ErschlieBung umfasst die Herstellung aller 6ffentlichen StraBen, Wege und Platze einschlieBlich
StraBenbegleitgrin, StraBenbeleuchtung und die StraBenentwasserung einschlieBlich der gemaR
Bebauungsplan herzustellenden Flache fir die Abwasserbeseitigung— ,Zweckbestimmung Nieder-
schlagswasser” zur Versickerung des Niederschlagswassers der StraBenflachen, sowie der erforderli-
chen Ver- und Entsorgungsleitungen bis zur Grundsttcksgrenze. Auch die privaten Wege mit Geh-,
Fahr- und Leitungsrecht zu Gunsten der Offentlichkeit sowie notwendige Umbauten an der Uerdin-
ger StraBBe im Bereich der Tiefgaragenein- und -ausfahrt werden durch die Vertragspartnerin ausge-
fahrt. Ebenso sorgt sie fir die Anpassung der Lichtsignalanlage an der Uerdinger StraBBe im Bereich
der Tiefgaragenausfahrt, um den Verkehrsfluss sicherzustellen. Technische Anschlisse an bestehende
Infrastruktur auBerhalb des Vertragsgebietes sind ebenfalls herzustellen.

Die Vertragspartnerin verpflichtet sich zur vorschriftsmaBigen Entsorgung des Aushubmaterials, auch
bei moglicher Kontamination, unter Beachtung der Auflagen der Unteren Bodenschutzbehorde. Die
Fachplanung und Umsetzung aller vorgenannten MaBnahmen erfolgt auf eigene Kosten der Ver-
tragspartnerin.

Die Planung und Ausfihrung der BegrinungsmaBnahmen/Vegetationsflachen erfolgen nach einem
Gestaltungsplan, wobei Baumpflanzungen, Baumschutz wahrend der Bauzeit sowie eine anschlie-
Bende ein- bzw. zweijadhrige Pflege- und Entwicklungsphase vorgesehen sind. Erst danach Uber-
nimmt die Stadt diese Flachen.

In der weiteren Folge werden fir die herzustellenden Anlagen die Planungen in enger Abstimmung
mit der Stadt weiterentwickelt und die entsprechenden Ausbauplane werden dann der Stadt zur
Genehmigung vorgelegt. Diese Plane werden nach Priifung Bestandteil des Vertrages. Anderungen,
die wahrend des Genehmigungs- oder Bauprozesses erforderlich werden, sind durch die Vertrags-
partnerin auf eigene Kosten durchzufihren.

Besondere Anforderungen gelten fir die StraBenentwasserung und die dafir vorgesehene Versicke-
rungsflache: Hierzu ist eine entsprechende wasserrechtliche Erlaubnis der Unteren Wasserbehorde
durch die Vertragspartnerin vor Baubeginn vorzulegen. Des Weiteren wird die Vertragspartnerin da-
rauf hingewiesen, dass sie im Bebauungsplangebiet den Uberflutungsschutz bei Starkregen durch
entsprechende MaBnahmen sicherstellt. Sie wird weiterhin darauf hingewiesen, dass die Ein- und
Ausfahrten der Tiefgaragen an der Uerdinger StraBe gemalB der Starkregengefahrenkarte tberflu-
tungsgefahrdet sind und sie sicherzustellen hat, dass im Rahmen der Bauplanung und —ausfihrung
MaBnahmen des konstruktiven Objektschutzes umzusetzen sind.

Vor Baubeginn erfolgt eine Abstimmung mit den Versorgungsunternehmen (Strom, Gas, Wasser,
Telekommunikation etc.) durch die Vertragspartnerin, sodass Eingriffe in bereits fertiggestellte Er-
schlieBungsanlagen vermieden werden. Vor Baubeginn sind diese Abstimmungsnachweise vorzule-
gen.

Die Vertragspartnerin hat das Ingenieurbliro B-Plan Ingenieurgesellschaft, Essen, fir die Ausfih-
rungsplanung, Ausschreibung, Bauleitung und Baulberwachung beauftragt. Die Leistungen sind in
Abstimmung mit der Stadt nach den Qualitatsstandards der Stadt zu erbringen. Die Bauleistungen
werden nicht ausgeschrieben, die Stadt muss allerdings vor Auftragsvergabe dieser zustimmen. Es
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ddrfen nur Firmen der Fachrichtung Tiefbau beauftragt werden, die in der Handwerksrolle fur das
StraBenbauhandwerk mit allen Teilleistungen eingetragen sind oder Uber einen Fachingenieur verfu-
gen. Diese Regelung gilt entsprechend auch fur die herzustellenden Vegetationsflachen. Die Ver-
tragspartnerin verpflichtet sich zudem, VOB/B und VOB/C zu beachten und die Abrechnung der Bau-
leistungen entsprechend den ErschlieBungsanlagen zu strukturieren.

Fir Mangel an den Bauleistungen gelten zwischen Vertragspartnerin und beauftragter Firma Ge-
wahrleistungsfristen von mindestens vier Jahren. Die Vertragspartnerin stellt die Stadt von samtlichen
Ansprichen im Zusammenhang mit der Erbringung der Bauleistungen frei.

Im Rahmen des stadtebaulichen Vertrages Ubernimmt die Vertragspartnerin die vollstandige Verant-
wortung fur die Durchfihrung der ErschlieBungsmaBnahmen im Vertragsgebiet. Ab dem Beginn der
ErschlieBungsarbeiten bis zur Ubergabe Ubernimmt die Vertragspartnerin die Verkehrssicherungs-
pflicht und stellt die Stadt von samtlichen Schadensersatzansprichen, die aufgrund der Verkehrssi-
cherungspflicht entstehen kdnnten, unabhangig vom Verschulden frei. Hierzu muss die Vertrags-
partnerin den Abschluss einer entsprechenden Haftpflichtversicherung nachweisen, die eine Min-
destversicherungssumme von 7,5 Millionen Euro fur Personenschaden und 2 Millionen Euro fir
Sachschaden umfasst.

Der Baubeginn der ErschlieBungsmalBnahmen darf erst mit Zustimmung der Stadt erfolgen. Diese
wird erteilt, wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen, darunter der Vertrag, die Bankburgschaf-
ten, die Haftpflichtversicherung sowie die Genehmigungen und Nachweise der Versorgungsunter-
nehmen. Die ErschlieBungsmaBnahmen mussen so durchgefiihrt werden, dass die offentlichen und
privaten ErschlieBungsanlagen (private Wege die mit Geh-, Fahr und Leitungsrechten belastet sind)
spatestens mit der Fertigstellung des ersten Gebaudes, das an die ErschlieBung angebunden wird,
benutzbar sind, d.h. die Gebaude mussen mindestens mit einer asphaltierten BaustraBe (Einbau einer
Tragschicht) erschlossen sein. Die endgultige Fertigstellung der ErschlieBungsanlagen ist bis spates-
tens 31.12.2029 erforderlich, wird jedoch verlangert, sofern Verzogerungsgriinde vorliegen, die
nicht von der Vertragspartnerin zu vertreten sind.

Die Stadt behalt sich das Recht vor, die Bauarbeiten jederzeit zu Gberwachen und bei Mangeln ent-
sprechende MaBnahmen zu verlangen. Zudem wird die Stadt bei jeder bautechnischen Abnahme
beteiligt. Die Vertragspartnerin verpflichtet sich, alle Mangel unverziglich zu beheben und fir alle
Schaden an den ErschlieBungsanlagen und Zufahrtswegen, die wahrend der Bauzeit entstehen, auf-
zukommen. Die Betriebskosten fir 6ffentliche Beleuchtungseinrichtungen und gegebenenfalls anfal-
lende Kanalbenutzungsgebihren tragt die Vertragspartnerin bis zur Ubergabe.

Die Abnahme der ErschlieBungsanlagen erfolgt erst nach deren endgultiger Fertigstellung und wenn
90 % der geplanten Hochbauten im Vertragsgebiet fertiggestellt sind. Mangel, die wahrend der Ab-
nahme festgestellt wurden, werden zeitnah beseitigt. Die Ubernahme durch die Stadt erfolgt erst
wenn die Anlagen im Wesentlichen mangelfrei sind. Nach der Ubernahme fiihrt die Stadt die Wid-
mung der StralBen durch.

Fur die Uberwachung und Dokumentation der Bauarbeiten sind detaillierte Plane und Nachweise
erforderlich. Die Vertragspartnerin muss samtliche Unterlagen, wie Bestandsplane, Ergebnisse von
Kanaluntersuchungen sowie Schlussrechnungen, vorlegen, um die ordnungsgemaBe Durchfihrung
der Arbeiten zu gewahrleisten. Der Stadt stehen gegen die Vertragspartnerin nach der Ubernahme
die Mangelanspriiche gemaB VOB/B fur ErschlieBungsanlagen zu. Die Verjahrungsfrist fir Mangelan-
spriche beginnt mit der mangelfreien Ubernahme der herzustellenden ErschlieBungsanlagen im Ver-
tragsgebiet und betragt 4 Jahre.

Die durch die Vertragspartnerin zu erbringenden Bauleistungen sind durch eine selbstschuldnerische

Vertragserfullungsbirgschaft in Hohe der geschatzten Kosten zu erbringen. Diese Kosten werden
dem jeweiligen Stand der Ausbauplanung angepasst, so dass die Sicherheitsleistung entsprechend zu
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erhohen oder reduzieren ist. Die Vertragspartnerin hat die erforderlichen Sicherheitsleistungen in
Hohe von insgesamt 1.125.500 Euro zu erbringen, um die ordnungsgemaBe Durchfihrung der Er-
schlieBungsmalBnahmen zu sichern.

Mit dem Bau der ErschlieBungsanlagen bzw. dem Erfullen der vertraglichen Pflichten sind samtliche
ErschlieBungsbeitrage nach §§ 127 ff Baugesetzbuch und samtliche zu erhebenden Kanalanschluss-
beitrage nach § 8 Kommunalabgabengesetz NRW fir die im Vertragsgebiet liegenden Grundstlcke
abgegolten.

FUr den Fall, dass die Vertragspartnerin ihren Verpflichtungen nicht nachkommt, behalt sich die Stadt
das Recht vor, die Arbeiten auf Kosten der Vertragspartnerin auszufihren oder den Vertrag zu kin-
digen. Hierzu wird dann die Vertragserfillungsbirgschaft in Anspruch genommen.

Rechtsnachfolgeregelung

Sollte die Vertragspartnerin Grundstlcke oder grundstticksgleiche Rechte im Vertragsgebiet verau-
Bern oder Ubertragen, mussen die Rechte, Pflichten und Bindungen aus diesem Vertrag an die
Rechtsnachfolger mit Weitergabeverpflichtung weitergegeben werden. Diese Ubertragung muss
spatestens zum Zeitpunkt der Eigentumstbertragung erfolgen, wobei die Vertragspartnerin fur die
Erflllung der Verpflichtungen gegenlber der Stadt haftet, bis die Rechtsnachfolger die zu Ubertra-
genden Pflichten Gbernommen haben.

Haftungsregelung und Planungsermessen, Vertragswirksamkeit

Die Stadt Gbernimmt keine Verantwortung fir die Durchfihrung des Bebauungsplans Nr. 325 oder
far Aufwendungen der Vertragspartnerin, falls das Bebauungsplanverfahren scheitert oder unguiltig
wird.

Durch den Vertrag wird kein Anspruch auf einen bestimmten Bebauungsplan oder Planinhalt be-
griindet. Die planerische Gestaltungsfreiheit der Stadt wird durch den stadtebaulichen Vertrag nicht
einschrankt.

Der zu beurkundende Vertrag wird wirksam, sobald der Bebauungsplan Nr. 325 in Kraft getreten ist.

Kosten
Die Kosten des Vertrages und seiner Umsetzung tragt die Vertragspartnerin.

Finanzielle Auswirkung:

Durch die Ausflhrung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den
Haushalt: Die Vertragspartnerin tbernimmt auf ihre Kosten die Herstellung der ErschlieBungsanla-
gen. Diese sind dann nach deren Ab- und Ubernahme gemaB dem stadtebaulichen Vertrag in die
Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht der Stadt zu Gbernehmen. Die Vertragspartnerin betei-
ligt sich zudem an den ursachlich entstehenden Folgekosten flr das Vertragsgebiet (s. hierzu im De-
tail den nichtoffentlichen Teil des Vertrages (Beratungsvorlage FB6/0160/2025)

In Vertretung
gez.

Andreas Apsel
Erster und Technischer Beigeordneter
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Anlagenverzeichnis:
BV_FB6_0161_2025LageplanTeilflache_off_gef_Mietwohnungsbau

Seite 7 von 7



	Zuständig
	Typ
	Datum
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	SMC_BM_VOTEXT5
	SMC_BM_VOTEXT6
	OLE_LINK1

